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Urlaub auf IslandEndlich Urlaub!

Der Urlaub gehört zu den schönsten Wochen des

Jahres – und entsprechend groß ist die Freude da-

rauf. Ihre Krankenkasse wünscht Ihnen, dass Sie

sich gut erholen. Man sollte jedoch nicht vergessen,

dass die Urlaubsfreude auch einmal getrübt werden

kann – z.B. durch eine Magenverstimmung oder

eine Verletzung. Gut, dass Sie der Versicherungs-

schutz Ihrer Krankenkasse auch nach Island beglei-

tet. Sie können dort – soweit erforderlich – Sachleis-

tungen (z.B. ärztliche Behandlung, Krankenhausbe-

handlung) nach isländischem Recht in Anspruch neh-

men. Hierfür haben Sie als Anspruchsnachweis eine

Europäische Krankenversicherungskarte bzw. eine

provisorische Ersatzbescheinigung erhalten.

Bitte beachten Sie im Erkrankungsfall folgende Hin-

weise:

Ärztliche Behandlung

Wenn Sie ärztliche Behandlung benötigen, wenden

Sie sich bitte direkt an ein Gesundheitszentrum

(heilsugæslustöð). Solche Zentren gibt es in jeder

Region Islands. Am Wochenende oder in den Abend-

stunden steht Ihnen im Bezirk Reykjavik auch das

„Læknavaktin“-Zentrum (Tel. 1179, Adresse: Smára-

torg 1, Kópavogur) zur Verfügung. Im Notfall können

Sie auch eine Krankenhausambulanz aufsuchen.

Legen Sie bitte vor Beginn der Behandlung Ihren An-

spruchsnachweis sowie einen Identitätsnachweis

(z.B. Personalausweis) vor.

Einen Facharzt, der Vertragsarzt der isländischen Kran-

kenversicherung (Sjúkratryggingar Íslands) ist, kön-

nen Sie mit Ihrem Anspruchsnachweis ohne vor-

herige Überweisung durch einen Allgemeinmedizi-

ner aufsuchen.

Sofern Sie zahnärztliche Behandlung in Anspruch

nehmen, werden Ihnen diese Kosten vollständig in

Rechnung gestellt. Für Kinder und Jugendliche unter

18 Jahren und Rentner, die durch einen Vertrags-

zahnarzt behandelt werden, kommt jedoch im Nach-

hinein eine teilweise Erstattung nach isländischem

Recht durch Sjúkratryggingar Íslands in Betracht

(siehe Abschnitte „Zuzahlungen/Gebühren“ und „Kos-

tenerstattung“).

Medikamente

Stellt der Arzt fest, dass Sie Medikamente benötigen,

wird er Ihnen ein Rezept ausstellen. Dieses können

Sie in jeder Apotheke (apótek) einlösen. Legen Sie

dort bitte auch Ihren Anspruchsnachweis vor.

Krankenhausbehandlung

Wenn eine Erkrankung so schwerwiegend ist, dass

stationäre Behandlung im Krankenhaus erforderlich

wird, erhalten Sie vom Arzt eine entsprechende Ver-

ordnung. In dringenden Fällen wird man auch im Dienst

habenden Notfallkrankenhaus bereit sein, Sie gegen

Vorlage Ihres Anspruchsnachweises zu behandeln.

Zuzahlungen/Gebühren

Wenn Sie Leistungen in Anspruch nehmen, fallen

folgende Zuzahlungen bzw. Gebühren an:
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Wichtiger Hinweis

Die hier dargestellten Ansprüche aus Ihrer gesetzlichen Versicherung decken nicht alle Krankheitskosten

bei einem Auslandsaufenthalt ab. Hierzu gehören z.B. Kosten für einen gegebenenfalls erforderlich wer-

denden Rücktransport nach Deutschland, auf Island übliche Zuzahlungen, Behandlungen durch private

Leistungserbringer o.Ä. Wir empfehlen Ihnen daher dringend den Abschluss einer privaten Auslandsreise-

Krankenversicherung..

Leistung Zuzahlung/Gebühr

Ärztliche Behandlung durch

Allgemeinmediziner - während der regulären Sprechzeiten 

1.000 (mind. 500) ISK

- außerhalb der Sprechzeiten 2.600 (mind.

1.300) ISK

- Hausbesuch innerhalb der Sprechzeiten

2.800 (mind. 1.400) ISK

- Hausbesuch außerhalb der Sprechzeiten

3.800 (mind. 1.850) ISK

Facharzt - 3.800 ISK zuzüglich 40 % der Gesamtkosten

(mind. 1.400 ISK zuzüglich 13,33 % der Gesamt-

kosten)

- maximal 27.000 ISK pro Konsultation

Behandlung im Krankenhaus - stationäre Behandlung ist zuzahlungsfrei

- ambulante Behandlung durch Krankenhaus-

ärzte 3.800 ISK zuzüglich 40 % der Gesamt-

kosten (1.400 ISK zuzüglich 13,33 % der

Gesamtkosten)

- ambulante Behandlung in der Notfallambu-

lanz 4.900 (2.500) ISK

Für Rentner gelten die in Klammern angegebenen ermäßigten Gebührensätze. Für Kinder und Jugendliche

unter 18 Jahren sowie Behinderte und chronisch kranke Kinder entfallen viele Zuzahlungen oder es gelten

stark reduzierte Zuzahlungssätze.
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Leistung Zuzahlung/Gebühr

Zahnärztliche Behandlung - grundsätzlich 100%ige Eigenbeteiligung 

- ggf. anteilige Kostenerstattung durch Sjúkra-

tryggingar Íslands für Kinder und Rentner

(siehe Abschnitt „Kostenerstattung“)

Medikamente - Einteilung in vier Kategorien

- je nach Kategorie zwischen 0 bis 100 % 

Zuzahlung

- liegt der Preis eines Medikamentes über

einem vereinbarten Festbetrag, ist auch 

der Differenzbetrag zu zahlen

Heilmittel (z.B. Massage etc.) - Kinder und Rentner 20 %

- es werden nur Massagen bezahlt die Teil

einer Physiotherapie sind

Für einige Untersuchungsarten – wie z.B. das Röntgen – fallen weitere Zuzahlungen an.

Kostenerstattung

a) Durch den isländischen Träger

Sjúkratryggingar Íslands in Laugavegur 114, Reykja-

vik, ist zuständig für die Erstattung verauslagter Kos-

ten. Bitte legen Sie dort Ihren Anspruchsnachweis

und die quittierten Rechnungen vor. Sjúkratryggin-

gar Íslands wird dann feststellen, ob und ggf. wel-

cher Betrag Ihnen erstattet werden kann.

b) Durch die deutsche Krankenkasse

Wenn Sie eine Kostenerstattung in Island nicht

(mehr) beantragen konnten, wenden Sie sich bitte

mit den quittierten Rechnungen, aus denen die er-

brachten Leistungen genau hervorgehen, an Ihre

Krankenkasse. Diese wird dann feststellen, ob und

ggf. welcher Betrag Ihnen erstattet werden kann.

Arbeitsunfähigkeit

Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung, Fortzahlung des

Arbeitslosengeldes oder Krankengeld kommt auch

in Betracht, wenn in Island Arbeitsunfähigkeit ein-

tritt.

Hierzu sind jedoch unbedingt folgende Hinweise zu

beachten:

Melden Sie Ihrem Arbeitgeber bzw. Ihrer Agentur

für Arbeit schnellstmöglich (z.B. telefonisch oder per

Telefax) den Eintritt und die voraussichtliche Dauer

der Arbeitsunfähigkeit sowie Ihre Urlaubsanschrift. 
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Urlaub auf IslandBitten Sie den behandelnden Arzt, Ihnen eine Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigung auszustellen.

Die Bescheinigung haben Sie – sofern der Arzt dies

nicht übernimmt – innerhalb von drei Tagen nach

Eintritt der Arbeitsunfähigkeit an die für den Auf-

enthaltsort zuständige Bezirksverwaltung des Sjú-

kratryggingar Íslands weiterzuleiten. Geben Sie da-

bei in jedem Fall Ihre Urlaubsanschrift in Island so-

wie die Anschrift Ihrer Krankenkasse an. Auch Ihrem

Arbeitgeber bzw. Ihrer Agentur für Arbeit sollten Sie

die Arbeitsunfähigkeit auf schnellstem Wege durch

eine ärztliche Bescheinigung nachweisen.

Die Überwachung der Arbeitsunfähigkeit erfolgt durch

den behandelnden Arzt in Zusammenarbeit mit der

Sjúkratryggingar Íslands Bezirksverwaltung. Nehmen

Sie einen von dort gegebenenfalls festgesetzten Ter-

min für eine Kontrolluntersuchung wahr. Dieser Ter-

min kann kurzfristig (innerhalb von drei Tagen) an-

gesetzt werden. Das Ergebnis dieser Untersuchung

wird auch Ihrer Krankenkasse bekannt gegeben.

Wenn Sie bei Rückkehr nach Deutschland weiter ar-

beitsunfähig sind, informieren Sie hierüber bitte un-

verzüglich Ihren Arbeitgeber bzw. Ihre Agentur für

Arbeit und Ihre Krankenkasse.
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